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Zuschuss zur Notfallseelsorge 

 
 

Gremium Sitzung am TOP 

Beschluss Stimmen 

Vor-
schlag 

abweichend 
Einst Ja Nein Enth 

Ausschuss für Umwelt, Stadtentwick-
lung, Feuerschutz und allg. Ord-
nungsangelegenheiten 

29.07.2024 
- 

   

    

Verwaltungsausschuss 
05.08.2024 

- 
   

    

Rat 
08.08.2024 

- 
   

    

Ausschuss für Jugend, Soziales, In-
tegration und Teilhabe 

29.08.2024 
nachrichtlich 

   
    

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 6.562,50 EUR für die 
Notfallseelsorge an den Ev.-luth. Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf zu gewähren. 
 
 
Anlass und Ziele   
 
Der ev.-luth. Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf bittet mit Antrag vom 24.08.2023 um finanzielle Un-
terstützung für die Notfallseelsorge in Höhe von jährlich 6.562,50 EUR. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr: 2025 

Produkt/Investitionsnummer: 1260320.4318000 

 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlungen   EUR   EUR 
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Aufwand/Auszahlung   EUR  6.562,50 EUR 

Saldo   EUR  6.562,50 EUR 

 
 
Begründung 
 
Die Notfallseelsorge im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf wird seit 1997 ehrenamtlich durchgeführt 
und ist zu einem wichtigen Bestandteil zur Bewältigung von Krisensituationen bei der Arbeit der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neustadt a. Rbge. geworden. Die Notfallseelsorge wirkt bereits 
von Anfang an in der Truppmitgliedausbildung mit und bereitet die angehenden Feuerwehrmit-
glieder auf belastende Einsätze vor. 
 
Zusätzlich zu den Einsätzen informiert die Notfallseelsorge die einzelnen Ortsfeuerwehren bei 
den Dienstabenden zu besonderen Belastungssituationen im Einsatz. 
 
Jährlich kommt es zu ca. 10 Alarmierungen durch die Feuerwehr, bei denen die Notfallseelsorge 
vor Ort tätig wird. Anschließend finden intensive Nachgespräche und weitere seelsorgerische 
Tätigkeiten statt. 
 
Um die umfangreiche Arbeit der Notfallseelsorge weiterhin gewährleisten zu können, bittet der 
ev.-luth. Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf um einen hälftigen Zuschuss der Städte Neustadt und 
Wunstorf zu einer Viertelstelle im Kirchenkreis. Die Kosten für die Stelle belaufen sich auf 
26.250,00 EUR, sodass auf die Städte Neustadt und Wunstorf ein Betrag in Höhe von 13.125,00 
EUR entfällt. Dieses ergibt einen Betrag für die Stadt Neustadt in Höhe von 6.562,50 EUR. 
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
Gut versorgt. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt  
 
Ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 6.562,50 EUR wird ab dem Haushalt 2025 eingeplant. 
 
 
So geht es weiter 
 
Nach erfolgtem Ratsbeschluss wird der Zuschuss für die Notfallseelsorge an den ev.-luth. Kir-
chenkreis Neustadt-Wunstorf ausgezahlt. 
 
 
 
Fachdienst 30 - Recht, Versicherungen und Feuerwehr - 
 
 
 


